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B11I1CLt:: SrC:lt e s 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfaf:.1Sungs- und Hechtsange1egenheiten 

über den Beschluß des Nationalrates vom 26.Juni J969, 

über ein IJrotokoll betreffenJ die Jfbänderung des in 'vJien 
o J." am "7. t o.nner 1963 unterzeicr.Jlcten Ausliei'cI'lUlf;svertrages 

z1rliscben der ltepublik Österreich und dem Vereinigten 

rel.ch von Großbritannien und Nordirland 

Das vorliege:nde Proto}:.oll ist dadurch erforderlich 

geworden, daß der Auslieferungsvertrag hinsichtlich seines 

Geltunesbereiches eine Ecihe von Gebieten aufzählt, deren 

ausvlärtige Beziehungen inzvJ1.schen nicht mehr vom Vereinigten 

Königreich vJahrf'~enommen 'Ilerden. 

Der Ausschuß für Ver.fassunp;s- und Rechtsangelegenheiten 

hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
1.Juli 1969 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für Verfassungs- u~d Rechtsangelegenheiten den Antraf",', der 

Bundesrat wolle beschließen: 
Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 26. JQ..l1i 1069, 

über. Eün-. Frotokollbetreffend die Abä....Tlderung des in wien 

am 9.Jänner 1963 unterzeich~eten Auslieferungsvertrages 

zwischen der rtepublik Csterreich und dem Vereinigten König­

reich von Großbritannien und Hordirland, wird kein 3inspruch 

erhoben. 

G a m s j ä ger 
Brrichterstatter 

wien, am 1. J-uli 1969 

N a y r hau s e r 
Obmann 
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